
Amtsblatt der !. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien. — Nr . 96 . 29 . November 1912.

Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Normtivbestimmungeil der Gemeinderates, Stadtrates und des Magistrates
in Angelegechriten der Omelndenemaltllng und politischen Amtsführung.

Inhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen:

1 . Fortbildungsschulunterricht für Handlungs -Lehrlinge.
2 . Ausgabe von Dienstpferden der k. k. Landwehrkavallerie in die Privat-

benützung.
3 . Keine Lehrverträge mit Zahnärzten.
4 . Zulassung der „ Reformkamine System S ch o f e r ".
5 . Hintanhaltung von Störungen der Telegraphen - und Telephonleitungen

durch Steinbruchbetriebe.
6 . MatrikenauStausch mit Bulgarien.
7 . Gifthandel.
8 . Konzessionierung der gewerbemäßigen Ausübung der Luftschiffahrt.
9 . Konventional -Telcgrammadressen der k. u . k. Behörden.

10 . Erhöhung der Verpflegsgebühr des Allgemeinen Krankenhauses Ungvär.

I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Fortbildungsschulnnterricht für Handlungs-
Lehrlinge.

Erlaß des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht
vom 9. August 1912 , Z . 24993 (Statth .-Erl . vom 23 . August
1912 , Ia -2700 ) , M . Abt . XVII , 3837/12 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 68 ) :

Die Statuten der kaufmännischen Fortbildungsschulen Pflegen in An¬
lehnung an den Wortlaut des als Beilage zur Verordnung des Ministeriums
für Kultus und Unterricht vom 24 . Februar 1883 , Z . 3674 Min . Vrdg . Bl.
Nr . 8 , verlautbarten Normalstatutes für die gewerblichen Fortbildungsschulen
beziehungsweise an die Fassung des Z 99 b, Absatz 3, der Gewerbeordnung
(meist im Z 13 ) die Bestimmung zu enthalten , daß zum Besuche der fraglichen
Fortbildungsschule alle Handlungslehrlinge des betreffenden Ortes mit Aus¬
nahme jener verpflichtet sind , welche den Fortbildungsschulunterricht „ oder einen
anderen mindestens gleichwertigen Unterricht " bereits mit Erfolg absolviert
haben oder „ welche sich über die dem Lehrziel der Fortbildungsschule entsprechenden
Kenntnisse ausweisen können ".

Diese Bestimmung hat nun wiederholt zu Zweifeln darüber Anlaß
gegeben , ob Zeugnisse über die erfolgreiche Absolvierung von Privathandels¬
schulen und insbesondere von solchen mit zweiklassiger , den Einrichtungen an
den staatlichen beziehungsweise mit dem Öffentlichkeitsrechte beliehenen nicht
staatlichen Schulen dieser Art nachgebildeter Organisation als Nachweis über
die Absolvierung eines dem Fortbildungsschulunterrichte mindestens gleich¬
wertigen Unterrichtes beziehungsweise über die Erlangung von dem Lehrziel
der Fortbildungsschule entsprechenden Kenntnissen anzusehen sind und ob sohin
Handlungslehrlinge , welche solche Zeugnisse besitzen, auf Grund derselben vom
Fortbildungsschulbesuche befreit sind oder nicht.

Diesfalls wird im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium und
dem k. k. Minister für öffentliche Arbeiten im Grund des Z 99 b , Absatz 4,
der Gewerbeordnung entschieden, daß bei dem Umstande , als Zeugnissen von
mit dem Öffentlichkeitsrecht nicht beliehenen Schulen keinerlei staatliche Giltigkeit
zukommt , auch der Nachweis über die Absolvierung eines mit dem kauf¬
männischen beziehungsweise gewerblichen Fortbildungsschulunterrichte gleich¬
wertigen Unterrichtes den Gewerbebehörden und Schulleitungen gegenüber durch
Zeugnisse von Schulen der letztgedachten Art nicht erbracht werden kann.

Doch sind die Handlungslehrlinge beiderlei Geschlechtes , welche die dem
Lehrziele der Fortbildungsschule entsprechenden Kenntnisse bereits zu besitzen
vermeinen und deshalb die Befreiung von der Verpflichtung zum Besuche der
kaufmännischen beziehungsweise allgemeinen gewerblichen Fortbildungsschule
anstreben , wenn sie eine Bescheinigung Ub'er bereits genossenen schulmäßigen
Unterricht in den Handelsfächern durch irgend welche Zeugnisse beibringen,
auf ihre Bitte von der Leitung jener Fortbildungschule , zu deren Sprengel
sie gehören , zu einer bezüglichen Prüfung zuzulaffen ; im Falle erfolgreicher
Ablegung dieser Prüfung sind solche Lehrlinge seitens der Gewerbebehörden
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zum Fortbildungsschulbesnche nicht zu verhalten ; für diese Prüfungen sind
keine Taxen einzuheben.

Dem Umstande , daß ein Handlungslehrling während der Dauer des
Lehrverhältnisses eine Privathandelsschule besucht, kommt für die Beurteilung
der Frage seiner Fortbildungsschulpflicht keinerlei rechtliche Bedeutung zu.

2 .
Ausgabe von Dienstpferdeu der k. k. Landwehr¬

kavallerie in die Privatbenützung.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 10 . August 1912,

Z . 11-2669/1 (M . Abt . XVI , 11238 ) :
Das k. k. Ministerium für Landesverteidicung hat sich unter Allerhöchster

Genehmigung vom 6. Mai 1912 , laut Erlasses vom 2. Juli 1912 , Z . XVI-
1204 , bestimmt gefunden , neue „ Bestimmungen , nach welchen die Ausgabe
von Dienstpferden der k. k. Landwehrkavallerie in die Privatbenützung erfolgt ",
zu erlassen.

Dieses Dienstbuch , welches nunmehr entsprechend der Bezeichnun g des
analoge » Dienstbuches des k. u . k. Heeres mit 6 — 20 die Bezeichnung <;- 2» i
erhalten hat , wurde bei der k. k. Hof - und Staatsdruckerei in Wien zum
Preise von 50 ü Per Stück zum Verschleiße aufgelegt.

Die neuen Bestimmungen treten von der diesjährigen Hcrbstausgabe ab
in Kraft.

».
Keine Lehrverträge mit Zahnärzten.

Erlaß des k. k. Handelsministeriums vom 14 . September
1912 , Z . 22280 , an die k. k. n .-ö. Statthalterei (Z . V a-
1453/2 ) :

Das Handelsministerium gibt dem Rekurse des Zahnarztes Dr . A . W.
in Wien , gegen die d. a. Entscheidung vom 27 . April 1912 , Z . I a -1453,
mit welcher unter Bestätigung des Bescheides des magistratischen Bezirksamtes
für den I . Bezirk in Wien vom 23 . März 1912 , Z . 14668 , das Ansuchen des
Genannten um Bestätigung des Lehrvertrages mit V . S . abgewiesen wurde,
aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung keine Folge.

* *

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 27 . April 1912,
Z . Va - 1453 (M . B . A. l , 25931 ) :

lb. it d. a . Entscheidung vom 23 . März 1912 , Z . 14668 , wurde das
Ansuchen des Zahnarztes Dr . A. W . ui» Bestätigung des Lehrvertrages mit



96 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien. — Nc . 96 , 29 . November 1912.

B . S . mit der Begründung abgewiesen , daß Dr . W . die Zahnheilkunde auf
Grund seines ärztlichen Diplomes ausübe , auf diese Beschäftigung jedoch ge¬
mäß Artikel V, lit . x des Kundmachungspatentes zur Gewerbeordnung
(Gesetz vom 20 . Dezember 1859 , R .-G .-Bl . Nr . 227 ) die Gewerbeordnung
keine Anwendung finde , sowie aus dem weiteren Grunde , daß V . S - nicht
als Lehrling im Sinne des ß 97 G .-O ., auf welche allein die Bestimmung
des Z 99 G .-O . über die Protokollierung des Lehrvertrages Anwendung
findet , anzusehen ist.

Die Statthalterei gibt der dagegen eingebrachten Berufung des Dr . W.
aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung und in der weiteren Er¬
wägung keine Folge , daß , wenn auch gemäß H 4 der Ministerial -Verordnnng
vom 20 . März 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 55 , die zur Erlangung einer Zahn-
technikelkonzession vorgeschriebene Lehrzeit bei einem Zahnarzte zugebracht
werden kann , die Verzeichnung eines solchen Lehrvertrages in dem von der
Gemeindebehörde behufs Eintragung von Lehrverträgen der einer Genossen¬
schaft nicht augehörigen Lchrherren zu führenden Protokollbuch nicht erfolgen
kann , da ein Zahnarzt kein Gewerbetreibender im Sinne der Gewerbe¬
ordnung ist.

Gegen diese Entscheidung kann die Berufung an das k> k. Handels¬
ministerium binnen vier Wochen von dem der Zustellung nachfolgenden Tage
an gerechnet bei dem magistratischen Bezirksamt für den 1. Bezirk eingebracht
werden.

4.
Zulassung der „Rcformkamine System Schofer ".

Erlaß des Wiener Magistrates vom 23 . September 1912,
(M . Abt . XIV , 8172 ) :

In Erledigung des Ansuchens der Firma Gödinger Ziegelwerke,
Brüder Redlich  in Wien , IX ., Garnisongasse 3 , wird die Verwendung der
„Reformkamine System Schofer"  im Gemeindegebiete von Wien unter
folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1- Zur Herstellung der Kaminsteine ist Beton aus Portlandzement mit
gebrochenen Ziegeln zu verwenden . Das Mischungsverhältnis darf nicht
schlechter sein als ein Raumteil Portlandzement und sechs Teile gebrochenes
und gemahlenes Ziegelmaterial.

Die Kaminsteine find an jeder Ecke mit einem mindestens 5 mm starken
Rundesten und mit mindestens 3 mm starken Horizontalbügeln in Abständen
von höchstens 80 cm zu bewehren.

2 . Die Wandstärke des inneren Mantels , welcher die Rauchkanäle von
den Lustkanälen trennt , hat 3 ^ cm , die Wandstärke des äußeren Mantels
3 cm und die Stärke der schrägen Nerbindungsrippen 2 >/2 om zu betragen.
Die Trennungswandzunge , welche bei den mehrzelligen Kaminen die Rauch-
zellcn voneinander scheidet, ist mit 31/2  cm zu beniesten . Der lichte Querschnitt
der Rauchrohre muß mindestens 16X20 cm , die Lichtweite der Lnftkanäle
mindestens 5 ein betragen.

3 . Unter teilweiser Befreiung von den Bestimmungen der ZZ 64 , 65 und
66 der Bauordnung für Wien , wird festgesetzt. In ein Rauchrohr dürfen nicht
mehr als 5 (süns ) Ofenfeuerungen eingemündet werden , doch kann bei diesen
Kaminen die Einmündung auch aus verschiedenen , übereinander gelegenen
Geschossen erfolgen.

Gewöhnliche Küchenherde und Waschküchcnhcrde sind den Zimmeröfen
gleichzuzählen.

Für stärkere Feuerungen ist der Rauchrohr -Querschnitt nach besonderen
Anordnungen der Baubehörde zu bemessen.

Die Ableitung der Abgase von Gasöfen hat abgesondert von dem Rauche
der Ofenseuerungen zu erfolgen , doch können Gasöfen auch in einen Lust¬
kanal eingemündet werden , der nicht zu Ventilationszwecken dient.

Für einen Gasofen ist ein Kaminquerschnitt von mindestens 20 em ^ zu
rechnen . Innerhalb einer Holzdecke darf keine Kaminfuge vorhanden sein ; im
übrigen ist eme Verwahrung der Kaminwände gegen anstoßendes Holzwerk
nur dort erforderlich , wo Lnftkanäle zur Rauchgasableitung benützt werden.

Von solchen außenseilig gelegenen Rauchzügen ist Holzwerk mindestens
5 cm entfernt zu halten oder sonst entsprechend feuersicher zu verwahren.

4 . Die Kamine können der ganzen Höhe nach ohne Verputz aufgeführt
werden.

5 . In Tragmauern , das sind Haupt - und Mittelmauern , müssen zur
Erzielung eines innigen Verbandes der Kamine mit dem Mauerwerk , in
Höhcnabstäuden von 2 0 bis 2 50 Bindersteine angeordnet werden.

Bei Kaminen , welche nicht in Hauptmauern liegen , kann die Anordnung
von Bindersteincn entfallen.

Freistehende Kamine sind erforderlichenfalls gegen Ausknickung und Um¬
sturz zu versichern.

6 . Die einzelnen Kaminsteine sind mit Feder und Nut auszustatten und
satt in mit Portlandzement verlängertem Weißkalkmörtel aus reichem Fluß¬
sande zu versetzen, so daß der Märtel aus der Lagerfuge ausquillt . Der so
ausgetretene Mörtel muß sowohl an der Rauchrohrinnenfläche , als auch an
der äußeren Mantelfläche nach Versetzen jedes einzelnen Stückes glatt ver¬
strichen werden.

7 . Das an die Kamine anschließende Ziegelmauerwerk ist beiderseits in
einer Länge von je 1 in in mit Portlandzement verlängerten Weißkalkmörtel
auszusühren.

8 . Die Kaminstcine müssen mit den erforderlichen Rauchrohreinmündungs-
öfsnungen fertig zum Versetzen auf die Baustelle kommen und dürfen nach¬
träglich Eiumündungsösinungen nicht eingearbeitet werden.

9 . Die in die Kaminsteine eingebauten unteren und oberen Putztiirchsn
müssen den Bestimmungen der Bauordnung für Wien entsprechen . Oberhalb
der unteren Putztür ist bei den mehrzelligen Kaminen ein eiserner Absperr¬
schieber, welcher eine Verbindung der Rauchzellen untereinander verhindert,
einzubauen.

10 . Die Kamine müssen senkrecht aufgebaut werden . Eine Schleifung ist
unter höchstens 30 ° von der Senkrechten nur im Dachboden oberhalb der
oberen Putztüre zulässig und ist der geschleifte Kamin entsprechend zu unter¬
stützen . Eine Verankerung in der Dachkonftruktion ist unzulässig.

11 . Im übrigen haben die Bestimmungen der Bauordnung und der
Rauchfangkehrordnung auch auf diese Kamine sinngemäß Anwendung zu
finden.

12 . In die Einreichungspläne sind die Kamine genau cinzuzeichnen.
13 . Die Ergänzung , beziehungsweise die gänzliche Zurücknahme der vor¬

stehenden Bewilligung wird auf Grund der damit gemachten Erfahrungen
Vorbehalten.

Die beigebrachten Beilagen werden dem Stadtbauamte zur Verwahrung
übermittelt.

s.
Hintanhaltung von Störungen der Telegraphen - und

Telephonleitungen dnrch Steinbruchbetriebe.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 25 . September

1912 , I a-2975 , M . Abt . XVII , 4111/12 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 66 ) :

Die Wahrnclmiung , daß wiederholte Störungen und Beschädigungen der
staatlichen Telegraphen - und Tclephonleitungen durch den Betrieb gewerblicher
Steinbrüche , insbesondere anläßlich von Sprengungen , vorgekommen sind, hat
laut Erlaß vom 80 . August 1912 , Z . 23234 , das Handelsministenum »er-
anlaßt , den Gewerbebehörden in Erinnerung zu bringen , daß die staatlichen
und in staatlicher Instandhaltung stehenden Telegraphen -, Telephon - und
Signalleilungen <Schwachstromlcitungen ) unter jene öffentlichen Anstalten zu
zählen sind , bezüglich derer bei Genehmigung gewerblicher Betriebsanlagen
nach Z 26 G .-O . insbesonders darauf zu sehen ist, daß eine Störung durch
die geplante Gewerbsanlage nicht entstehe.

In Konsequenz dieser der Gewcrbcbchörde obliegenden Rücksichtnahme
auf den störungsfreien Betrieb dieser für den öffentlichen Verkehr so überaus
wichtigen Anlagen wird cs Sache der genehmigenden Behörde sein, jedesmal
dann , wenn in der Nähe einer projektierten gewerblichen Steinbruchanlage
derartige Schwachstromleitungen gelegen sind , im Sinne des Z 29 G -O . die
zuständige Post - und Telegraphen -Direktion von der Ausschreibung der

! kommissionellcn Amtshandlung unmittelbar zu verständigen.
Bei der kommissioncllen Verhandlung selbst werden jene Bedingungen

und Vorschreibungen sestzusetzen sein , deren Einhaltung einen störungsfreien
Betrieb der Schwachstromanlagen zuversichtlich gewährleistet . Sollte jedoch nach
Lage der Dinge im Wege der Aufstellung von Konsensbedingungcn ein ver¬
läßlicher Schutz der Telegraphen -, Telephon - oder Signalleitungen nicht er¬
zielt werden können , so wird es im Sinne des Z 30 der G .-O . dem Kommis-
sionsleitcr insbesondere obliegen , dahin zu wirken , daß zwischen dem Betriebs-
Werber und der Post - und Telegraphenverwaltung geeignete Vereinbarungen
zustaudckommcn , welche eine Verlegung der bezüglichen Leitungen aus der ge¬
fährdeten Zone , beziehungsweise andere an den Leitungen etwa notwendige

> Abänderungen zum Gegenstände haben . Hiebei wird in der Regel ein gänzlicher
oder teilweiser Ersatz der Kosten der bezüglichen Leitungsvcrlegungen oder Ab¬
änderungen durch den Betriebsinhaber in Frage kommen.

Soweit dies zur Sicherung staatlicher oder staatlich in Stand gehaltener
Schwachstromanlagin gegen nachträglich  eintretende Störungen durch den
Sleinbruchbetrieb erforderlich ist, wird dahin zu wirken sein, daß der Betriebs-
Werber im Wege einer privatrechtlichen Vereinbarung die Verpflichtung über¬
nimm », auch bei späterhin etwa notwendig werdenden ähnlichen Arbeiten an
den Schwachstromleitungen einen entsprechenden Kostenbeitrag zu leisten.

In jedem Falle wird der Betriebsantagekonsens den Vorbehalt weiterer
Vorschreibungcn im Falle eintrctender Gefährdung oder Schädigung der mehr-
erwätnten Leitungen zu enthalten haben.

Falls durch den Betrieb bereits genehmigter Steinbruchanlagen Gefähr¬
dungen oder Störungen der staatlichen oder in staatlicher Instandhaltung
stehenden Schwachstromleitungcn entstehen , wird bei den aus diesem Anlässe
etwa über Einschreiten der Post - und Telegraphenverwaltung durchzusührenden
Amtshandlungen mit allen gesetzlichen Mitteln auf die Erzielung eines
störungsfreien Betriebes der Schwachstromanlagen hinzuwirken sein , wobei es
gegebenenfalls analog dem bezüglich der Neugenehmigung oben angeordneten
Vorgänge dem Kommissionsleiter obliegen wird , auf das Zustandekommen
solcher Vereinbarungen hinzuwirken , welche die Verlegung der Leitungen aus
dem gefährdeten Bereiche sichern.

«.
MatrikeuauStausch mit Bnlgarieu.

Die k. I. n .-ö. Skatthalterei hat mit dem Runderlasse vom
7. Oktober 1912 , A. XIII -4395 (M . Abt . XVI , 13132/12 ) ,
Nachstehendes eröffnet (Normalieublatt des Magistrates Nr . 67 ):
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Laut der Verordnung des Ministeriums des Innern und des Mini¬
steriums für Kultus und Unterricht vom 12 . Juli 1912 , R .-G .-Bl . Nr . 146,
ist mit der königlich bulgarischen Regierung eine Vereinbarung über die
wechselseitige Mitteilung der Zivilstandesurkunden der beiderseitigen Staats¬
angehörigen getroffen worden.

Die bulgarischen Zivilstandesurkunden österreichischer Staatsangehöriger
werden der k. k. Statthalte , ei von Fall zu Fall vom k. k. Ministerium des
Innern aus zukommen und wird es sodann der k, k. Statthalterei obliegen,
die weiter ' Veranlassung im Sinne des Ministerial -Zirkularerlaffes vom
12 . August 1898 , Z . 5303 , Statth .-Erlaß vom 16 . September 1898,
Z . 79287 , Norm . 2457 , zu treffen.

Was die hierländigen Zivilstandesurkunden bulgarischer Staatsange¬
höriger anbelangt , sind dieselben seitens der Matrikenftihrer im Wege der
zuständigen politischen Bezirksbehörde an die k. k. Statthaltern zu leiten , die
k. k. Statthalterei hat diese Urkunden nach erfolgter ordnungsmäßiger Legali¬
sierung von Fall zu Fall dem Ministerium des Innern vorzulegen , welches di-
Weiterleitung derselben an die königlich bulgarische ..Regierung im Wege des
k. u . k. Ministeriums des k. u . k. Hauses und des Äußern besorgen wird.

Hievon wird über Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern vom
31 . August 1912 , Z . 28877 , mit dem Beifügen die Mitteilung gemacht , daß
sich der Matrikenaustausch mit dem Königreiche Bulgarien auf alle Geburts -,
Trauungs - und Sterbefälle , sowie auf Legitimationen unehelicher Kinder er¬
streckt und daß diese Urkunden , wenn möglich , Angaben Uber den gesetzlichen
Wohnsitz und den Geburtsort der Eltern , beziehungsweise Brautleute und
Verstorbenen enthalten sollten.

Nach dem obbezogenen Übereinkommen hat die Ausfertigung unentgeltlich
in der bisher üblichen Form zu erfolgen.

Wenn jedoch diese Ausfertigungen für Privatpersonen verlangt werden,
hat die Abfassung nur dann unentgeltlich zu geschehen, wenn es sich um
mittellose Personen handelt , deren Mittellosigkeit von der zuständigen Orts¬
behörde bestätigt wird . Das Übereinkommen tritt mit 1. Oktober 1912
in Kraft.

Sämtliche in Betracht kommenden Urkunden find legalisiert von Fall zu
Fall vorzulegen.

7 .

Wifthandel.
Erlaß des Wiener Magistrates vom 17 . Oktober 1912,

M . Abt . XVII , Z . 2744 , an die Philipp Röder - Bruno
Raabe - Aktiengesellschaft , III ., Stammgäste 2 , zuhanden des
Herrn Dr . Cäsar Zellermayer,  Hof - und Gerichtsadvokaten,
I ., Strauchgasse 1:

Zufolge der gepflogenen Erhehungen wird der Philipp Röder-  Bruno
Raabe - Aktiengesellschaft über ihr Ansuchen die Konzession zum Handel mit
Gift und mit zu arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten,
soweit derselbe nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im Stand¬
orte III ., Stammgaffe 2 , gemäß 8 15 , Punkt 14 G .-O . mit dem Beifügen
verliehen , daß bei Ausübung dieses Gewerbes die Bestimmungen der Mini-
sterial -Verordnung vom 21 . April 1876 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , beziehungsweise
vom 2 . Jänner 1886 , R .-G .-Bl . Nr . 10 , strengstens einzuhalten sind.

Diese Konzession wurde unter Zahl 2696 K/III in das Gewerbe-
registcr eingetragen und wird die Besteuerung unter der Konto -Zahl 1,200 .997/1
erfolgen.

8 .

Konzessiomerurig der gewerbemäßigen Ausübung der
Luftschiffahrt.

Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit
dem Minister des Innern vom 22 . Oktober 1912 , mit welcher
die gewerbemäßige Ausübung der Lustschiffahrt an eine Konzession
gebunden wird . R .-G .-Bl . Nr . 207 (kundgemacht am 12. No¬
vember 1912 ) :

8 3-
Zum Antritte des im 8 1 bezeichnet « ! Gewerbes wird nebst der Erfüllung

der zum selbständigen Betriebe für alle Gewerbe vorgeschriebeiien Bedingungen
(W 2 bis 10 der Gewerbeordnung ) Verläßlichkeit mit Beziehung auf das
Gewerbe gefordert

Bewerber um diese Konzession haben sich außerdem mit einer zum Be¬
triebe der Luftschiffahrt genügenden Fachbildung auszuweiscn.

8 4.
Das im ß 1 genannte Gewerbe unterliegt sowohl im allgemeinen als

auch in Bezug auf die einzelnen Betriebe der besonderen gewcrbepolizeilichcn
Regelung.

8 5-
Die Konzession kann von der Verleihungsbehörde zurückgenommen werden,

wenn das Gewerbe binnen sechs Monaten »ach der Kouzessionserteilung nicht
in Betrieb gesetzt oder wenn später durch ebensolange Zeit der Betrieb aus¬
gesetzt wird.

8 6.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung in Kraft.

».
Konventional -Telegrammadreffen der k. « . k. Be

Hörden.
Mit Erlaß der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom

25 . Oktober 1912 , Z . IX -2903 I , erfolgt nachstehende Ergänzung
des Erlasses vom 30 . August 1912 , Z . IX -2903 (siehe Amts¬
blatt Nr . 78 „Gesetze, Verordnungen re." IX , 9) :

Ab 1. August 1912 wurde die bisherige Telegrammadresse der k. u . k.
Botschaft in London „Lüstling London « in „Lustnng Lnigbts London«
abgeändert.

Diese Umregistrierung erschien deshalb empfehlenswert , weil nach An¬
gabe des Londoner Generalpostamtes durch die Einschaltung des Leitwortes
„Lnigkts « eine bedeutend schnellere Zustellung der an die k. u . k. Botschaft
in London eingegangenen Telegramme ermöglicht wird.

Weiters wurde seitens des Generalpostamtes in London die Telegramm¬
adresse des dortigen k. u . k. Generalkonsulates , die bisher . Oonaustung
London « lautete , durch die Einschaltung eines Zusatzwortes „ Oaunon « ge¬
ändert , so daß die Telegrammadresse des genannten Amtes von nun an
„Oonaustung oaonon London « lauten wird.

Doch werden auch die unter den bisherigen Adressen „ Lustong
London «, beziehungsweise „Oovaustnng London « an die k. u . k. Botschaft,
beziehungsweise an das k. u . k. Generalkonsulat in London adressieren
Telegramme an dieselben zugestellt werden . ^

Diese Verlautbarung dient zur Ergänzung des Statthalter « . Rund -Erlasses
vom 30 . Augnst 1912 , Z . IX -2903.

10 .

Erhöhung der Berpflegsgedühr des Allgemeinen
Krankenhauses Ungvär.

Laut Zuschrift des königl . ung . Ministeriums des Innern vom 2 . No-
vember 1912 , Z . 154261/VIId (M . Abt . XVIII -5481 ), wurde die Vcrpflegs
gebühr des Allgemeinen Krankenhauses Ungvär für das Jahr 1912 , und zwar
ab 1. Juli , von 1 L 86 ü auf 2 L 6 ü erhöht.

11 .
Auswanderung nach Paran » in Brasilien

Rund -Erlaß der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom
4. November 1912 , Z . IX -3507 (M . Abt . XVI , 13986 ) :

Auf Grund des 8 24 , Absätze 1 und 2, und des 8 57 , Absatz 8, der
Gewerbeordnung wird verordnet , wie folgt:

8 1-
Die gewerbemäßige Ausübung

gebunden.
der Luftschiffahrt wird an eine Konzession

8 2.

Die Konzession wird von der politischen Landesbehörde verliehen , welche
hiebei aus die Lolalverhältniffe und auf die Tunlichkeit der polizeilichen Über¬
wachung Bedacht zu nehmen hat.

Information:

Die Einwanderung in den Staat Parana hat in letzter Zeit stark zu¬
genommen.

Da die Vermessung und Bereitstellung der Landlose durch die Regierung
mit der Zahl der neu ankommenden Kolonisten nicht gleichen Schritt zu halten
vermochte , müssen die Einwanderer einstweilen in den Einwandererherbergen
oder in provisorischen , auf den einzelnen bereits bestehenden Kolonien errichteten
Baracken untergebracht werden . Hunderte von Familien sind genötigt , dortselbsl
meist monatelang zu warten , bis neue Landlose zu ihrer Aufnahme bereit¬
gestellt sind . Der lange Aufenthalt in ., den provisorischen Unterkünften hat
naturgemäß neben anderen , aus der Übersüllung der Einwandererherbergen
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und Baracken hervorgehenden Nachteilen auch einen bedeutenden , mit dem
Verluste der Arbeitszeit verbundenen Berdicnstentgang zur Folge.

Im Hinblicke auf die Schwierigkeit der rechtzeitigen Bereitstellung ver¬
messener Landlose für die neuen Kolonisten hat sich die brasilianische Regierung
bereits veranlaßt gesehen, die Einwanderung nach dem Staate Parmä
bedeutend einzuschriinken.

Auswanderer , welche sich die Niederlassung im Staate Parana zum
Ziele gesetzt haben , können aber keineswegs damit rechnen , tatsächlich auf
einer Kolonie in diesem Staate unterzukommen , müssen vielmehr gewärtig
sein, nach langer fruchtloser Wartezeit schließlich anderweitig untergebracht zu
werden.

12 .

Bezirksgericht Gmünd in Niederösterreich
Erlaß des k. k. n .-ö. Statthalterei -Präsidiums vom 5. No¬

vember 1912 , P . Z . 3111 (M . D . 4457 ) :
Das k. k. Justizministerium hat mit Erlaß an die k. k. Oberlandes¬

gerichtspräsidien in Wien und Graz vom 2. Oktober 1912 , Z . 10732 , verfügt,
daß das Bezirksgericht Gmünd im Sprengel des Landesgerichtes Klagenfurt
künftighin seinem Namen die Worte „ in Kärnten " und das Bezirksgericht
Gmünd im Sprengel des Kreisgcrichtes Krems künftighin seinem Namen die
Worte „ in Niederösterreich " beizufügen habe.

Hievon ergeht über Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern vom
19 . Oktober 1912 , Z . 10219 , die Mitteilung.

1».
Explosionssichere Lagerung von Benzin nach dem
„System Artesia " der Firma Ludwig Schön öl Kreidl.

Erlaß des Wiener Magistrates vom 5. November 1912,
M . Abt . IV , 3187/09:

Auf Grund der vom Stadlbauamte und vom Kommando der städtischen
Feuerwehr abgegebenen Gutachten wird gegen die Anwendung des von der
Firma Ludwig Schön L Kreidl  in Wien , III ., Rasumosslygasse 29 , in
Verkehr gebrachten , als System „Artesia " bezeichneten Verfahrens , Benzin oder
ähnliche Flüssigkeiten , welche explosible Gase entwickeln , wie Ligroin , Benzol,
Gasöl , Gasolin und Nohöl , in der aus der mitfolgenden Beschreibung ersicht¬
lichen Weise unter Wasserdruck zu lagern und umzufüllen , unter folgenden
Bedingungen vom fcuer - und sicherheitspolizeilichen Standpunkte kein grund¬
sätzlicher Anstand erhoben:

1. Das Benzin -(Öl -)Reservoir ist in einer gemauerten oder ausbctouierten
Grube derart zu lagern , daß ein Senken des Reservoires und dadurch eine
Lockerung der Verbindungsstücke der in das Reservoir einmündenden Rohrleitungen
sicher hintangehaltcn ist.

2 . Zwischen dem Reservoir und den Wandungen der Grube muß ein
Zwischenraum von wenigstens 20 cm freibleiben . Dieser Zwischenraum ist mit
Sand , Erde oder Asche außzufüllen.

3 . Über dem Reservoir ist eine Beschüttung von wenigstens 60 om Stärke
anzubringcn.

4 . Diese Grube darf mit dem Kanal in keine Verbindung gebracht werden.
5 . Der Reservoirdcckel ist gegen das Reservoir abzudichten , ebenso sind

sämtliche Verbindungsstellen der Rohrleitungen derart abzudichten , daß weder
die Flüssigkeit noch Dämpfe derselben nach außen gelangen können.

6 . Das Reservoir sowie sämtliche Leitungen dürfen nur aus schmiedbarem
Eisen hergestellt werden und sind innen und außen gut zu verziuken.

7. Die Leitungen sind unter der Erde ungefähr 60 om tief oder im
Mauerwerke frostsicher derart zu verlegen , daß sie bei Undichtwerden oder Bruch
derselben leicht bloßgelegt werden können.

8 . Die Schwimmer sind derart einzubauen , daß ein Hängenbleiben an
den Wandungen der Gefäße oder an anderen eingebauten Teilen aus¬
geschlossen ist.

9 . Die Schwimmer im Zuge der Wasserleitung sind derart einzurichten,
daß ein Leckwerden der Schwimmcrblase daß Schließen der Ventile herbeiführt.

10 . Die Zapfhahngarnilur ist derart einzurichten , daß selbst bei Bruch
des Zapfhebels oder der Ventilfeder das Zapfventil sowie das im Wasser¬
reservoir angebrachte Fußventil sich trotzdem selbsttätig schließt.

11 . Die Hahnbatterie (8 ) ist derart auszuführen , daß im Ruhestände
der Anlage selbsttätig die Wasserableitung in den Kanal geschlossen wird.

12 . Die Schwimmerventile sind nach dem im Stadtbauamte erliegenden
Plane auszufllhreu.

13 . Der Pumpenhebcl , der Zapshebel und der Betätigungshebel der
Hahnbattericn sind stets unter Verschluß zu halten

14 . Unter der Abzapfstelle ist zum Auffangcn der abtropfenden Flüssigkeit
ein mit einem Sicherheitsverschluß versehener Behälter aufzustellen.

15 . Um die Bewilligung zur Einlagerung der in Frage kommenden
Flüssigkeiten ist in jedem einzelnen Falle , wenn es sich um einen gewerblichen

Betrieb handelt , bei der Gewerbebehördc , sonst bei dem berufenen magistratischen
Bezirksamt als Ortspolizeibehörde anzusnchen.

Für den Fall , als mit diesem Verfahren ungünstige Erfahrungen gemacht
werden sollten , behält sich der Magistrat die Stellung weiterer ? Bedingungen,
allenfalls auch die Zurücknahme dieser Erklärung vor.

Hiedurch wird der Anwendung der Bestimmungen der Ministerial-
Verordnung vom 23 . Jänner 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 12, betreffend den Verkehr
mit Mineralölen , in jedem einzelnen Falle in keiner Weise vorgegriffen.

Eine Beschreibung des Verfahrens und eine Zeichnung werden angeschlossen.

Beschreibung:

Die Lagerung des Benzins erfolgt in einem unterirdischen , auf zwei
Atmosphären geprüften Reservoir , welches in einer ausbetonicrten Grube steht
und mit zirka 70 cm Sand oder Erde überschüttet ist.

Die Explosionsficherheit der Lagerung beruht auf dem gänzlichen Aus¬
schluß von Luft , wodurch die Bildung explosiver Gasgemische absolut verhindert
wird . Die Weiterleikung des Benzins vom und zum Reservoir erfolgt durchaus
durch starkwandige , nahtlose Eisenrohre , welche stets gefüllt sind und auch keine
Gase enthalten.

Ein wesentlicher Hauptvorteil ist, daß die Anlage , außer Betrieb stehend,
ganz drucklos ist, wodurch in unbewachten Zeiten bei Leitungsbruch kein Benzin
austreten kann . Ein Durchbrennen der Rohrleitungen ist nach physikalischen
Gesetzen unmöglich ; bei Rohrbruch könnte eine Flamme nur bis auf c.ne Rohr¬
länge von zwei Rohrquerschnitten eindringen und müßte dann von selbst ersticken.

Ferner ist durch die Verwendung des permanent angeschlossenen Wassers
als Betriebsmittel eine Verwechslung von Druckmittel ausgeschlossen , wie zum
Beispiel Sauerstoff oder Druckluft statt Kohlensäure . Durch die Billigkeit des
Wassers , welches besonders in Garagen in größeren Mengen für Waschzwecke
verbraucht wird und daher der Bedarf für die Bezinanlage garnicht in Betracht
kommt , gibt keinen Grund zum Sparen , d. h. statt Wasser , zur Beförderung
des Benzins aus dem Reservoir Luft einzupumpen , was außerdem noch um¬
ständlicher wäre.

Beim Einlagern wird das zu entleerende Benzinfaß mit dem explosions¬
sicheren Faßverschluß „Triumph " und dem in diesem eingeschraubten Saugrohr
mit Schmelzventil versehen . Dieses Saugrohr wird mittels benzinsestem
Schlauch mit dem Absperrventil der Pumpe verbunden . Das eingepumpte
Benzin verdrängt das gleiche Quantum Wasser aus dem unterirdis ' en
Reservoir , durch ein Schwimmerventil , einen zwangläufig offenstehendem Haupt-
Hahn und den Kontrollapparat , welcher wieder mit einem empfindlichen
Schwimmerventil versehen ist, in den Kanal . Ist das Reservoir bis auf zirka
150 I voll , sperrt das Schwimmerventil , welches am Ende des bis auf den
Reservoirsboden reichenden Wasserableitungsrohres befestigt ist, die Wasserleitung
ab Dasselbe würde sich im Kontrollapparat wiederholen , falls das eben er¬
wähnte Schwimmerventil versagen sollte , was jedoch, wie erprobt , noch nicht vorkam,
da das Reservoirventil sich jedenfalls schließt, was immer für ein Ventildefekt
entstehen könnte . Ein Manometer zeigt eventuellen Überdruck an.

Beim Benzinzapfen braucht nur der Füllschlauch an den Holländer des
Selbstschlußhahnes angebracht und der Betätigungshebel gedrückt werden , wodurch
sich die bis jetzt immer offengewesene Kanalleitung schließt und zwangläufig
öffnet sich zu gleicher Zeit die Wasserzuleitung , die Benzinzapfleitung und der
Selbstschlußhahn , so daß nun Wasser aus dem hochgelegenen Wasserreservoir
in das unterirdische Reservoir läuft , dort das gleiche Volumen Benzin durch
die jetzt allein offene Leitung , die Bezinzapfleitung , zum Selbstschlußhahn und
Schlauch drückt . Zur Pumpe kann Benzin nicht gedrückt werden , weil in deren
Leitung ein Rückschlagventil dieselbe sperrt und nur zum Reservoir den Durch¬
gang ermöglicht.

Dadurch , daß Benzin von der höchsten Stelle des Reservoirs abgenommen
wird , ist es vollständig gereinigt und ein Verlegen der Ventile und des Selbst¬
schlußhahnes durch mitgeführten Schlamm und Schmutz , wie es bei Anlagen
zutrifft , wo durch Überdruck eines Schutzgases das Benzin von der tiefsten
Stelle entnommen wird , gänzlich ausgeschlossen.

14 .
Einstellung des Dienstverkehres mit Montenegro

für die Dauer des Kriegsstandes
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 18. November 1912,

Pr . Z . 3315 (M . D . 4584 ) :
Laut einer an das k. k. Ministerratspräsidium gelangten Mitteilung des

k. und k. Ministeriums des Äußern hat die königlich -montenegrinische Regierung
den Wunsch ausgesprochen , es möchten mit Rücksicht auf den durch den Kriegs¬
zustand hervorgerufenen völligen Personalmangel bei den montegrinischen
Behörden und auf die hieraus resultierende gänzliche Unterbindung der amt¬
lichen Tätigkeit derselben die laufenden Angelegenheiten administrativer und
judizieller Natur im Verkehre mit Montenegro für die Dauer des Kriegszustandes
zurückgestellt werden.

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 12 . November
1912 , Z . 10993/LI . I . sind daher Angelegenheiten der in Red - stehenden Art
seitens der politischen und landesfürstlichen Polizeibehörde zurückzubehalten und
erst nach Wiedereintritt normaler Verhältnisse der weiteren Behandlung zuzu¬
führen.
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Anhang.
LS.

Wiener Stadtbibliothek

Verzeichnis der Neuerwerbungen aus dem Gebiete der Rrchts-
»nd Staatswissenschaft

im Hl Vierteljahre 1912.

^t. Rechts und Verwaltungs Angelegenheiten im allgemeinen.
Rechtspflege , Verfassung und Verwaltung im

allgemeinen.
Goldschmidt Otto . Die preußischen Gesetze gegen Verunstaltung . Mit Einl . u.

Erläuterungen . Guttcntag , Berlin 1912 . — 4 4058.
Lclemcr Georg . Die Militärstrafprozeßordnungen in Österreich -Ungarn f. d.

gcmeins . Wehrmacht u . f. d. beiden Landwehren . Manz , Wien , 1912 . —
.4 56928.

Scheu Heinrich . Der Wiener Hochverratsprozeß . I . Brand , Wien , 1911 . —
4 56852.

Schigut Eugen . Einführung in die Buchführung für Juristen . Fromme , Wien
u . Leipzig, 1912 . - 8 56872.

Zwicrzina -Redinger . Die Versorgung der k. k. österr . Staatsbeamten , Vtaats-
personen . 2 . Aust . Wien , 1909 . Erziehung und Unterricht . — 4 56899.

Bernhart K. Die gegenwärtige Stellung der ösierr . Bürgerschule . Verl . d.
deutsch-österr . Bürgerschullehrerfonds . Wien , 1899 . — .4 56877.

Gruhle , Hans W . Die Ursachen der jugendlichen Verwahrlosung und
Krimiualität . Studien zur Frage : Milieu oder Anlage . Springer , Berlin,

1912 . - 8 56945.
Hirtz Arnold . Waldschulen u Erholungsstätte » für Stadtkinder . Volksverems-

verl . M . Gladbach , 1912 . — -1 56936.
Schulgesundheitspflege , Die — der Stadt Berlin . R . Schoetz , Berlin , 1912.

— 4 56938.
Staur cz Franz . Sozialdemokratie in der Lehrerschaft . Selbstverl ., Wien,

1897 . - 4 56876.
Wolfring Lydia , v. Die Kindermißhandlungen , ihre Ursachen und Abhilfe.

Hof - und Staatsdruckerei , Wien , 1907 . — 8 56885.

F i n a n z v c rw a l l u n g.

Bernstein Otto . Versicheiungsgesctz für Angestellte . Vom 20 Dezember 19ll.
Tcxtausgabe mit Erläuterungen und Sachregister von — und Dr . Joses
Kupferberg . Guttenlag , Berlm , 1912 . — 4 56940.

Grubcr Franz . Die Volksverficherung in Österreich . Selbstverl ., Wien . —
.4 56880

Reichsvcrsicherungsordnung — nebst Einsührungsgcsetz . Vom 19 . Juli 19 . 1.
TextauSgabe mit Einleitung und Sachregister . 16. bis 19 . Taus . Heymann,
Berlin , >912 . - 4 56942.

Handel , Gewerbe und Industrie.

Frage . Zur Frage der Kartelle . Verl , des Vereines der Montan -Industriellen
in Österreich . Wien , 1897 . — 4 56879.

Röll . Enzyklopädie des Eisenbahnwesens . II . Bd . — 8 56435.
Schwarz Rudolf . Technisches Taschenlexikon . — Selbstverl . Wien , 1912 . —

4 56868.

Sozialpolitik.

Boßhard G . Im Krieg gegen das Elend der Großstadt . Bilder aus London.
Leemann L Komp ., Zürich , 1912 . — 4 56935.

Damaschke Adolf . Die Bodenreform . 7 . Ausl . G . Fischer . Jena , 1912 . —
4. 56860.

Gesetze und Verordnungen über Baurecht und Wohnungsfürsorge . Mit
Einleit . u . Erläuterungen a. d. Materialien v. Dr . Leo Heller . Perkes,
Wien , 1912 . - 4 56926.

Groß -Berlin . Fragen der kommunalen Sozialpolitik in — II . — 4 56450.
Pesl D . Der städtische Grund und Boden . Duncker L Humblot . München und

Leipzig, 1912 . — 4 56871.
Schlöß Heinrich . Die Jrrenpfiege in Österreich in Wort und Bild . Marhold,

Halle a . S ., 1912 . — 8 56865.

Volkswirtschaftslehre.

Cubeano Max . Die Fleischfrage . W . Frick , Wien und Leipzig, 1912 . —
4 56863.

Rothe Fritz . Die Fleischversorgung der Großstädte unter besonderer Berück¬
sichtigung der Preisbildung und Preisentwicklung dargestellt auf Grund
der Verhältnisse der Stadt Köln . Von — Volksvereinsverl . M . Glad¬
bach, >912 . - 4 56941.

« . Gemeindeverwaltung.

Forbalh Emmerich . Städtebauliche Studien . Leineweber , Leipzig , 1912 . —
4 56858.

Robinson Charles Mulford . 11, « viätü anä arr -mg/siusnt ok strssts . 4
stuä ^ i » tovn planuinA . 8 t̂ — A . Constable H Komp . New -Dork , I91 'I.
4 56937.

Leistungen der Gemeinde Wien unter dem gegenwärtigen Regime vom
Jahre 1896 - 1912 . — 8 56910.

V . Städtische Unternehmungen.
Bcrnard Louis . Das Elektrizitätswerk . Wien , 1906 . — 6 56919.
Schneider Alois . Die Kaiser Ferdinands -Wasserleitung in Wien , 1912 . —

8 56896.

I». Verwaltungsberichte von Städten.
Aachen . Haushaltsplan pro 1911 und 1912 . — 8t 17604.
Agram . Voranschlag pro 19 >2 . — 8t 23329.
Augsburg . Verwaltungsbcricht pro 1910 . — 8t 807 . 7.
Berlin . Verwaltungsbericht Pro 1906 bis 1910 . — 8t . 17642.
Braunschweig Die Stadt — in der Zeit vom 1. April 1906 bis 31 . März

1911 . — 8t 30725.
— Bericht über die Verwaltung der städtischen Gaswerke pro 1911/12 . —

4 30762.
Bremen . Jahresberichte von Verwaltungen pro 1910 . — 8t 54835.
Cassel . Casseler Statistische Jahresberichte . II . Jahrg , 1909 . — 8t 55739.
Chemnitz . Berwaltungsbericht pro 1911 . — 8t 54815.
Dortmund . Bericht über die finanz . Ergebnisse der Kämincreikassenrechnung

pro 1909 . - 8t 56019.
— Bericht über den Betrieb des Elektrizitätswerkes pro 1911/12 . —

8t 54953.
— Bericht über den Betrieb des städtischen Wasserwerkes zu — pro 1911/12.

8t 54956.
Dresden . Haushaltsplan pro 1912 . — 8t 17650.
— Rechenschaftsbericht über den Haushaltsplan Pro 1911 . 8t 17651.
— Sparkassa der Stadt . Verwaltungsbericht Pro 1911 . — 8t 54933.
Düsseldorf . Verwaltungsbericht pro 1911/12 . — 8t 17664.
Freiburg i. Breisgau . Nachweis über die Einnahmen und Ausgaben pro

1911 . — 8t 31075.
Graz . Voranschlag der Stadtgemeinde pro 1912 . — 8t 22180.
Köln . Bericht über den Stand und die Verwaltung der Gemeinde -Angelegen¬

heiten pro 1911 . — 8t 17656.
Königsberg . Etat pro 1912 . — 8t 33135.
— Verwaltungsbericht pro 1910 . — 8t 33136.
— Statistisches Jahrbuch pro 1911 . — 4 54043.
Laibach . Voranschlag der städtischen Kommunalkassa f. d. I . 1911 . — 8t 15384.
Leipzig. Haushaltsplan Pro 1913 . — 8t 22212.
— Hauptrechnung pro 1911 . — 8t 17663.
L.ege. Ikapxort sur l'aäministrstion st In situativ » pour 1911. — 8t 54754.
— Bulletin LÜiniiiistratil I9II . — 8t 24615.
Magdeburg , Haushaltsplan pro 1912 . — 8t 24279.
Nürnberg . 16 . Geschäftsbericht des städtischen Elektrizitätswerkes Pro 1911 . —

8t 55297.
Paris . Bucklet äs I 'ersrcioe 1911 . — 8t 17636.
— 6ompte general äes reeettes et äepeusss äe la vill « äs — 1909 . —

8t 17635.
— Oonseil wunieipal äs — armes 1910. — 8t 17634.
Lteltin . Bürgerbuch der Stadt — Pro 1912/ — 4 56897.
Steyr . Rechnungs -Abschluß der Stadt — pro 1911 . — 8t 22230.
Straßburg . Ergänzungs -Budget f. d. Rechnungsjahr 1911 und Haupt -Budget

pro 1912 . - 8t 22274.
— Rechnung der Stadt — pro 1910 . — 8t 17802 . .
Stuttgart . Voranschläge pro 1912 . — 8t 22182.
— Chronik der Haupt - und Residenzstadt — pro 1905 . — 4 33260.
Trautenau . Verwaltungsbericht pro 1911 . — 8t 23140.
Triest . 6onta cousuntivo äella sinministiatiorious eiviea är 1'riests per

l'anno 1910. 8t 17623.
Wien . Haupt -Rechnungs -Abschluß pro 1911 . — 8t 19420.
Zürich . Rechnungsübersicht über das Gemeindebudget Pro 1911 . — 8t 17948.
— Geschäftsbericht des Stadtrates von — Pro 1911 . — 8t 17951.
— Statistik der Stadt —. Nr . 11 , 12 und 13 . — 8 41804.

Periodische Publikationen.

Archiv des öfsintlichen Rechts . 29 . Bund . — 4 18368.
Beiträge zur österr . Erziehungs - u . Schulgeschichte . XIII . Heft . — 4 33215.
Bericht über die Industrie , den Handel u . die Verkehrsverhältnisse in N .-O.

pro 1911 . — 4 40020 . '
Berichte über die Handelsbewegung sowie Bewertung der i . I . 1910 ein - und

ausgeführten Waren . — 8 21721.
Blätter , Juristische , 1 .- 27 . Jhg . 1872 1898 . - I! 25215.
Chronik , Volkswirtschaftliche , f. d. I . 1911 . — 4 50348.
Finanz -Archiv , 29 . Jhg ., 2 . Bd . — 4 1626.
Gesetze. Manz ' sche Taschenausgabe d. österr . —, XVI . Bd ., Nachtrag . —

4 582.
Handbuch , statistisches , f. d. Kgr . Württemberg . 1910 u . 191 l . — 8 37992 ...
Handels - und Gewerbekammcr . Sitzungs - u . Geschäftsberichte der — für N .-O.

Pro 1911 . — 8 7686.
Jahrbuch für den Internationalen Rechtsverkehr , hsg . von Dr . Ludwig Wert¬

heimer , Verl . Reutsch , Münche .i 1912 . — 4 56989.
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Jahrbuch , Östcrr ., der Arbeite , Versicherung f. 1910 . — 4 50339.
Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dein Gebiete der Hygiene.

27 . u . 28 . Jhg . 1909/10 . - 4 52214.
Kompaß 1913 . - X 54822.
Normalien -Saminlung für den politischen Verraltungsdienst , Bd . V. —

4 36790.
Passow . Materialien für das wirtschaftswissenschaftl . Studium III . —

4. 56229.
Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Reichsgerichtes , XIV . Teil , 2 . Heft . —

4 1165.
Schriften des Verbandes deutscher Städtestatistiker . Heft 1 : Die großstädtischen

Agglomerationen des deutschen Reiches 1871 1910 . Von Prof . Dr.
Siegmuud Schott . Korn , Breslau 1912 . — X 56955.

Staatshandbuch . Kürschner 's — pro 1912 . — rl 40337.
Statistik des auswärtigen Handels i . I . I9 !1. — 6 26118.
Übersichten , Statistische , betreffend den auswärtigen Handel pro 1912 . —

0 21721.
Verzeichnis der Sanitätspersonen Wiens pro 1912 . — 4 3694.
Zeitschrift für das Piivat - und öffentliche Recht der Gegenwart , 39 . Bd . —

4 40382.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes
gesetz- und Verordnungsblatte für Österreich unter
der Enns im Jahre ISIS publizierten Gesetze und

Verordnungen.
L . Ncichsgcschblatt.

Nr . SÜS . Verordnung der Minister der
Finanzen und des Handels vom 11. Oktober 1912,
betreffend die Abänderung der Anlage 6 der Durchführungsvorschrift zum
Zolltarifgesctze vom 13 . Februar 1906 , R .-G . Bl . Nr . 22.

Nr . S63 . Verordnung des Justizministers und
des Finanzministers im Einvernehmen mit dem
Handelsminister und dem Obersten Rechnungshöfe
vom 13. Oktober 1912 über die Abänderung einiger Bestimmungen
der Verordnung vom 21 . Juni 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 103 , betreffend die
Hinterlegung gerichtlich zu deponierender Wertpapiere bei der Österreichisch-
Ungarischen Bank.

Nr . 2S4 . Vollzugsverordnung des Finanzmini¬
steriums vom 17. Oktober 1912 , zu dem Gesetze vom
23 . Juli 1912 , R . - G . - Vl . Rr . 164 , betreffend die Behand¬
lung von Zuschlagserhöhungen als Abzugspost bei Bemessung der Hauszinssiener.

Nr . SOS. Verordnung der Ministerien des
Ackerbaues , der Finanzen und des Handels vom
19 . Oktober 1912 , betreffend die Berufung von Mitgliedern in die
Leitung der Produkten - und Warenbörse in Lemberg.

Nr . 206 . Verordnung des Justizministeriums
vom 24 . Oktober 1912 , betreffend die Vereinigung der Bezirks¬
gerichte Wieden und Margareten in Wien.

Nr . S67 Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom
22 . Oktober 1912 , mit welcher die gewerbemäßige Ausübung der
Luftschiffahrt an eine Konzession gebunden wird .*)

Nr . 268 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium für
Landesverteidigung vom 26 . Oktober 1912 wegen Richtig¬
stellung von Druckfehlern in der Verordnung des Ministeriums für Landes¬
verteidigung vom 27 . Juli 1912 , R .-G .-Bl . Nr . 153 , zur Durchführung des
Gesetzes vom 5. Juli 19l2 , R .-G .-Bl . Nr . 128 , betreffend die Einführung
eines neuen Wchrgesetzes , sowie in der Verordnung desselben Ministeriums
vom gleichen Datum , R .-G .-Bl . Nr . 154 , womit Übergangsbestimmungen zum
Gesetze vom 5. Juli 1912 , R .-G .-Bl . Nr . 128 , betreffend die Einführung
eines neuen Wchrgesetzes , erlaffen worden sind.

Nr . 26S . Verordnung der Ministerien de4
Handels , des Innern , für Kultus und Unterricht
und für öffentliche Arbeiten vom 7 . November 1912,
in Betreff deS Prüfnngswesens für Beweiber um die Baumeisterkonzession.

ö . Landcsgrsctz- und Verordnungsblatt.
Nr . 475 . Gesetz vom 7. September 1912 , betreffend

die Einhebung von Gebühren für den Bezug von Wasser aus der Hochqnellen-
leitung der Gemeinde Ma ier bei Wien.

Nr . 476 Gesetz vom 7. September 1912 , betreffend
die Änderung einzelner Grenzen zwischen mehreren Gemeindebezirken der
k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien.

Nr . 477 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
7 . Oktober 1912 , A . IV - 2020/4 , betreffend die auf Grund der
Beschlüsse des »iedcrösterrcichischen Landtages vom L9. Februar 1912 geänderten
Satzungen der Niederöstcrreichischen LandeS -Ledens - und Rentenversicherungs-

1 anstatt in Wien.

Nr 478 Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
3 . Oktober 1912 , Z . XI d 817/12 , betreffend die mit Beschluß
des Gemcinderates der k. k. Rcichshaupt - und Residenzstadt Wien vom
12. Jänner 1912 , P . Z . 50/12 (M . Abt . XXII , 3074/11 ), für das nächst dem
Schmelzer Exerzierfelde befindliche Gebiet des XIII ., XIV ., XV ., lezichungs-
weise XVI . Bezirkes festgesetzten Grenzlinien.

Nr . I7S . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
21 . Oktober 1912 , Z . X 2289,12 , womit das von den Gemeinden
Altmanns , Aalfang und Langegg mit dem Landes -Ausschufle des Erzherzog¬
tümer Österreich unter der Enns und der k. k. Staatsverwaltung abgeschlossene
Übereinkommen , betreffend die Regulierung des Braunaubaches in den ge¬
nannten Gemeinden verlautbart wird.

Nr . 486 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
7 . Oktober 1912 , Z . VI-2051/1 , betreffend die Erhöhung der Ver-
pflegstoxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Lilienfeld.

Nr . 484 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
9 . Oktober 1912 , Z . XI b 329/4 , betreffend die der Gemeinde
Hennersdorf erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierverbrauchsauslage
von 3 I< für den Hektoliter.

Nr . 48S . Gesetz vom 27 . Oktober 1912 , mit welchem
die Landesordnung für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
26 . Februar 1861 ergänzt wird.

Nr . 483 . Gesetz vom 16. Oktober 1912 , wirksam
für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Verbesserung
der Hutweiden.

Nr . 484 . Gesetz vom 18. Oktober 1912 , betreffend
die Abgabe von Wasser aus der Wasserleitung des Ortes Mönichkirchen , Ge¬
meinde Aspang Amt , und die Einhebung der Gebühren hierfür.

Nr . 48S . Gesetz vom 18. Oktober 1912 , betreffend
die Einhebung von Gebühren durch die Gemeinde Rührsdorf anläßlich der
Errichtung einer Wasserleitung daselbst.

Nr . 486 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
25 . Oktober 1912 , Z . X -2237/11 , womit das von der Gemeinde
Böheimkirchen mit dem Landes -Ausschuffe des Erzherzogtumes Österreich unter
der Enns und der k. k. Staatsverwaltung abgeschlossene Übereinkommen,
betreffend die Regulierung des Perschlingbaches in den Katastralgemeinden
Gemmcrsdorf und Böheimkirchen , verlautbart wird.

' ) Grscheiat ia dieler Rümmer der„Gesetze, Serordnungea re.» vollinhaltlichobgedruckt.
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